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Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses gem. § 91 SGB V vom 19. Dezember 2013 
hier: Änderung der Bedarfsplanungs-Richtlinie:  
 Mindestversorgungsanteile in der psychotherapeutischen Versorgung 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der von Ihnen gemäß § 94 SGB V vorgelegte o.a. Beschluss vom 19. Dezember 2013 über eine 

Änderung der Bedarfsplanungs-Richtlinie wird nicht beanstandet. 

 

Ich bitte Sie, dem Bundesministerium für Gesundheit über das Ergebnis Ihrer in den Tragenden 

Gründen vorgesehenen Überprüfung und Bewertung der Auswirkungen der Änderungen bis 

zum 30. Juni 2015 zu berichten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Dr. Josephine Tautz 
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